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Der „Ständige Ausschuß für historische 
S tad tv iertel des In ternationalen  Verbandes 
für W ohnungswesen, S tädtebau und R aum 
ordnung“ und der „österre ich ische Ge
sprächskreis —  die E rneuerung unserer 
S tädte, M ärkte und D örfer“ haben sich in 
einer vom Land Tirol, der S tadt Innsbruck 
und der Forschungsgesellschaft fü r den 
W ohnungsbau, Wien, in Innsbruck veran
sta lte ten  Tagung un ter anderem  m it den 
Fragen des Schutzes der historischen 
Städte, M ärkte und D örfer im Zusam m en
hang m it der Landschaft und der dam it 
verbundenen P roblem atik  in verschiedenen 
R eferaten  und Diskussionen auseinander
gesetzt. Das Ergebnis ist in einer kurz ge
faß ten  Schlußresolution, die die einstim 
mige A nnahm e der über 230 Teilnehm er

am Symposium Innsbruck 1968 aus 14 euro
päischen Ländern fand, festgehalten wor
den.

In allen Ländern Europas scheint sich 
ein gesteigertes In teresse am Schutze der 
historischen O rte und an der E rhaltung  des 
w ertvollen K ulturerbes zu verb reitern  und 
in einen Gleichklang m it den zum Teil 
schon erfolgreicheren Bem ühungen um die 
E rhaltung  europäischer Landschaften zu 
bringen. D er Schutz, den historische oder 
vor allem baukünstlerisch  w ertvolle Ge
bäude oder G ebäudegruppen genießen, 
m uß sich in Z ukunft auf die nähere Um
gebung, insbesondere soweit sie fü r das 
Erscheinungsbild des Gebäudes von aus
schlaggebender Bedeutung ist, und auf die 
O rtss tru k tu r ausdehnen. D ieser Schutz
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darf nicht allein nur auf eine E rhaltung  
abzielen, er soll auch eine Anpassung an 
die Bedürfnisse der m odernen Gesellschaft 
erreichen. In der genannten Resolution ist 
das Ziel der Bem ühungen um einen erfolg
reicheren Schutz klargestellt:

„Der Schutz der Umgebung wertvoller  
Baudenkmäler soll auch die u m g e b e n d e  
L a n d s c h a f t  umfassen  . . .

Dieser Schutz sollte nicht nur die histo
rischen Kerne größerer Städte, die als K u l
turzentren allgemeine A nerkennung gefun
den haben, betreffen, sondern sich auch 
auf kleinere Städte und Dörfer m it  ihrer 
l a n d s c h a f t l i c h e n  U m g e b u n g  
ausdehnen.“

„Bei Änderung der Bodennutzung darf 
die neue Funktion und Archi tek tur  das 
wertvolle Kulturbild  nicht beeinträchtigen. 
Dabei soll man nicht nur das Stadtbild im  
Auge behalten, sondern auch die charakte
ristische Atmosphäre der Stadt, die vor 
allem durch den motorischen Verkehr,  
durch Lärm und die Luftverunreinigung,  
durch Lichtreklamen u. a. m. empfindlich  
gestört wird.“

„In vielen Fällen bildet auch heute noch  
der Alts tad tkern  den M itte lpunkt des ge
samten Stadtgebietes, ist aber teilweise 
durch Vernachlässigung abgewertet oder

aber einem zu großen Druck durch den 
immer mehr zunehmenden Verkehr ausge
setzt.  Im  ersten Falle können  durch eine 
planmäßige Erneuerung des historischen  
Stadtkernes Wohnplätze geschaffen wer
den, im zweiten Falle dagegen muß der 
historische Stadtkern  vor zusätzlichen  
Investierungen, die das Kulturerbe bedro
hen, geschützt werden, was nicht immer  
der Fall ist.“

Um das e rstreb te  Ziel nun erreichen zu 
können, w erden gleichzeitig verschiedene 
Bedingungen zu erfüllen sein, wovon zwei 
in der genannten Resolution angeführt 
sind:

,,a) Eine dem Schutz der historischen  
Stadt und der Stadterneuerung und Sanie
rung dienende Gesetzgebung ist unerläß
lich. Leider hat es sich gezeigt, daß in vie
len Fällen die Gesetze ungenügend sind 
und die Bodenspekulation nicht zu ver
hindern vermögen.

b) Es genügt nicht,  nur restriktive Maß
nahmen vorzuschreiben, sondern  es müs
sen auch die notwendigen Geldmittel sei
tens des Staates, der Gemeinde und auch 
von privaten Bauherren bereitgestellt wer
den. Die für  die Erhaltung historischer  
Städte und Dörfer vorgesehenen Geldmittel 
sind vielfach ungenügend, um  die Lebens
verhältnisse zu verbessern, den Verkehr
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günstig zu organisieren, Fußgängerbereiche 
zu schaffen und ferner d e n  S c h u t z  
d e r  L a n d s c h a f t  sicherzustellen.“

Die Resolution en thält schließlich noch 
Form ulierungen über besondere M aßnah
men zum S c h u t z e  d e r  L a n d 
s c h a f t e n

„Der Schutz der Landschaft soll eine 
fortschrittliche landivirtschaftliche Betuirt- 
schaftung nicht behindern, anderseits soll 
die Bodennutzung im Einklang bleiben mit  
dem  W ert der Landschaft. Eine Verände
rung der Landschaft darf nur unter Bei
behaltung der ästhetischen W erte oder 
Schaffung neuer Kulturwerte durchgeführt  
werden, d a m i t  d i e  L a n d s c h a f t  
i h r e  E i g e n a r t  n i c h t  v e r l i e r t .

Das steigende Bedürfnis der Bevölke
rung, in ihrer Freizeit nicht nur die nähere 
Umgebung aufzusuchen, sondern weiter  
entfern t  liegende Erholungslandschaften, 
führ t  zu einer Überbelastung der am mei
sten besuchten Orte. Man sollte daher das 
ganze Land, sämtliche land- und fors tw ir t
schaftlich genutzten  Flächen über die je 
weiligen Staatsgrenzen hinaus als zu schüt

zendes Gut und zu pflegendes Hinterland  
der Städte und Ballungsräume betrachten.“

Das „schöne Gesicht“ der Städte, M ärkte 
und D örfer ha t sich oft jahrhundertelang  
gehalten, ebenso das nur wenig gewandelte 
Bild der verschiedenen Landschaften in 
unseren Lebensräum en. Beide sind E rb 
schaften, die die tätige G eneration zu 
respektieren , zu pflegen und zu erhalten  
hätte.

Nun geht u. a. die V eränderung im Zuge 
von technischen und w irtschaftlichen F o rt
schrittsm aßnahm en manchmal in einem 
Umfange vor sich, daß die „schönen Ge
sich ter“ und die „L andschaftsbilder“ sich 
nicht m ehr halten lassen, weil das E rfo r
dernis einer vernünftigen Bewahrung nicht 
anerkannt wird. D urch den unw iederbring
lichen V erlust dieser W erte wird der zu
künftige Lebensraum  der gesamten Gesell
schaft eine V erarm ung, V erödung und 
schließlich G efährdung erfahren.

In um fassenden R eferaten  ist beim 
Symposium Innsbruck diese G efahr von 
S tandpunkten des Städtebaues, der Bau
kunst, der Landw irtschaft, der Denkmal-
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und Landschaftspflege, der Soziologie, der 
Siedlungsgeschichte, der hum anen und 
psychologischen, aber auch der w irtschaft
lichen und rechtlichen A spekte beleuchtet 
worden. Alle R eferate  gipfelten schließlich 
in den G rundsätzen, die in der zitierten  
Resolution aufscheinen.

In einer S tud ienfahrt durch T iroler 
L andschaften konnten einige praktische 
A usw irkungen einer planvollen Tätigkeit 
von Gemeinden und des Landes Tirol ge
zeigt werden. Die Entw icklung wird nicht 
gehemmt, es ist jedoch bei allen M aßnah
men, die der F o rtschritt, die E rneuerung 
und die zwingend gewordene V eränderung 
in den Siedlungen und Landschaften aus- 
lösen, der R espekt vor der bildlichen Sub
stanz der Landschaften und der Harm onie 
ü berlieferter, ku ltu re ll oft bedeutender 
S iedlungsform en zu spüren.

W ir wissen heute oft nicht m ehr, wie 
das G ebaute aussehen soll, es hat sich die 
V ielfalt der Zweckform en verm ehrt, die 
o ft auch kein Vorbild haben, und es ist 
eine U nsicherheit zu bem erken, die o ft ins 
E xperim entelle oder Modische abgleitet.

Im Gezeigten war vieles als Beispiel zu 
werten. Die G efahren der unbedachten 
V eränderung in Siedlungen und Landschaf
ten sind allerdings auch in Tirol vorhan
den.

Beim Symposium Innsbruck kam  auch 
eine Reihe von Problem en der E rneuerung 
der S tädte, M ärkte und D örfer zur Sprache.

In der öffentlichen V erw altung und bei 
der P rivatw irtschaft werden die A nregun
gen des Gesprächskreises im  zunehm enden 
Maß beachtet. W eitere M aßnahmen, wie 
rechtliche Regelungen und die anläßlich 
des Symposiums in Graz 1967 erhobenen 
Forderungen hinsichtlich der Notw endig
keit bodenpolitischer M aßnahmen, w urden 
behandelt. Von besonderem  Interesse aber 
ist die A rbeit fü r die G esetzesentw ürfe 
über die „O rtskernerha ltung“ .

In allen den genannten Belangen finden 
sich B erührungspunkte m it dem Land
schaftsschutz, weshalb den Tätigkeiten  des 
eingangs genannten Ausschusses und des 
Gesprächskreises ein großes Interesse sei
tens des behördlichen und vereinsm äßigen 
N aturschutzes entgegengebracht wird.

Innsbruck — Wilten Zeichnungen: W. Rcisinger
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